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Neue Gefahrenzeichen
(Beispiele, Quelle: www.unece.org)

Reizend / Gesundheitsschädlich

Korrosiv / Ätzend

Explosiv

Giftig

Brandfördernd

Neues Kennzeichnungsrecht für 
Gefahrstoffe in Kraft getreten!

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Trotzdem können wir keine Gewähr für die 
Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der oben gemachten Angaben übernehmen.
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Seit dem 1. Dezember 2010 müssen neu in Verkehr gebrachte Stoffe nach der CLP-
Verordnung gekennzeichnet sein. Für Zubereitungen gilt dies ab dem 1. Juni 2015. 

Die alten Gefahrenzeichen wurden  
ersetzt, neue sind hinzugekommen. 

Auch der Umgang mit der Einstufung 
von Gefahrstoffen hat sich geändert. 

Z. B. müssen zukünftig auch Importeure von Produkten unter bestimmten  
Voraussetzungen ihre Ware registrieren und kennzeichnen. Auch der inner-
betriebliche Umgang mit Gefahrstoffen wird höhere Sorgfaltspflichten erfordern 
die eine Etikettierung erforderlich machen können.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihrer innerbetrieblichen  
Kennzeichnungen oder der Gestaltung Ihrer Warenauszeichnungsetiketten   
– Sprechen Sie uns an!

=

GHS? CLP? REACH?
In vielen Unternehmen herrscht noch Unklarheit über die Bedeutung der einzelnen  
Verordnungen. Hier eine kurze Erklärung der Begriffe:

GHS
2003 wurde das „Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals“ 
(GHS) als Empfehlung der Vereinten Nationen vorgelegt. Ziel ist die internationale Harmonisie-
rung bestehender Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme unterschiedlicher Sektoren wie 
z.B. Transport, Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutz.
www.unece.org  (United Nations Economic Commission for Europe)

REACH 
steht für Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung und 
Zulassung von Chemikalien). Diese EG-Verordnung soll das Chemikalienrecht europaweit  
vereinfachen und ist am 01. Juni 2007 in Kraft getreten. 
www.reach-clp-helpdesk.de  (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

CLP
Die CLP-Verordnung - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and 
Mixtures - (Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen) ist die Umsetzung der GHS-Empfehlung der UN in geltendes europäisches Recht. 
Sie ist am 20. Januar 2009 in Kraft getreten.
www.reach-clp-helpdesk.de  (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)


